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Betreff: Gleichwertigkeit von Super Single Tires mit einer Doppelbereifung 
 
 
Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie teilt zur Frage der 
Gleichwertigkeit von sog. Super Single Tires mit einer Doppelbereifung folgendes mit: 
 
a) Super Single Reifen in den Dimensionen 
 

425/55 R19.5 
425/65 R22.5 
445/65 R22.5 
455/40 R22.5 
455/45 R22.5 
495/45 R22.5 

 
werden der im § 4 Abs.7a Kraftfahrgesetz geforderten Doppelbereifung als technisch 
gleichwertig angesehen. 
 
 
b) Bereifungen in den Dimensionen 385/55 R22.5 und 385/65 R22.5 werden nur dann als der 
im § 4 Abs.7a Kraftfahrgesetz geforderten Doppelbereifung technisch gleichwertig 
angesehen, wenn das Fahrzeug mit einer Luftfederung ausgestattet ist. 
 
 
Somit darf bei Kraftwagen mit Anhängern die Summe der Gesamtgewichte sowie die Summe 
der Achslasten beim Transport von Rundholz aus dem Wald bis zum nächstgelegenen 
technisch geeigneten Verladebahnhof oder zu einem Verarbeitungsbetrieb, höchstens jedoch 
100 km Luftlinie, wenn die hintere Achse des Anhängers Doppelbereifung oder die unter a) 
oder b) angeführten Ausstattungsmerkmale aufweist, oder beide Fahrzeuge jeweils mehr als 
zwei Achsen haben, 44 000 kg nicht überschreiten. 
 


